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1. Vorbemerkungen 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

 Die Aufgaben und Herausforderungen im Städtebau, in der Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung sind vielfältig. Die Gemeinde Baindt stellt sich diesen Herausfor-
derungen seit vielen Jahren und nutzt zur Bewältigung der Aufgaben auch die In-
strumente des besonderen Städtebaurechts. 

 Der Bund und das Land Baden-Württemberg unterstützen die Anstrengungen der 
Städte und Gemeinden dabei mit vielfältigen Programmen der städtebaulichen Er-
neuerung. Die Programme der städtebaulichen Erneuerung wurden in den vergan-
genen Jahren dabei zunehmend differenziert im Hinblick auf einzelne Problemlagen 
ausgestaltet. Als übergeordnete Themenstellungen über alle Programme hinweg 
werden dabei jedoch die Herausforderungen des demografischen Wandels sowie 
der energetischen Erneuerung der Immobilienbestände gesehen. 

 Die Gemeinde Baindt wurde zum 01.01.2014 in das Landessanierungsprogramm 
des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Zur Fortführung des Verfahrens 
hat die Gemeinde Baindt die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) beauf-
tragt, vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB für den Bereich „Ortskern 
II“ durchzuführen. Nachstehend wird dokumentiert, dass zur Bewältigung der zahl-
reichen aufgezeigten Defizite, die Voraussetzungen zur Ausweisung eines Sanie-
rungsgebietes nach dem BauGB durch Satzung im Untersuchungsgebiet vorliegen. 

1.2 Untersuchungsverfahren 

 Die Bestandsaufnahme wurde von Mitarbeitern der Wüstenrot Haus- und Städtebau 
GmbH aufgrund von Ortsbesichtigungen durchgeführt; die Bewertung des Zustands 
aller Gebäude erfolgte dabei anhand der Beurteilung der jeweils von außen ersicht-
lichen Gebäudehülle. Auch auf Grund dieses äußeren Erscheinungsbildes wurde 
eine Einschätzung abgegeben, ob bereits Wärmeschutzmaßnahmen am Gebäude 
durchgeführt wurden. Die weiteren, im Rahmen der Bestandsaufnahme erhobenen 
Grundstücksdaten, wurden durch Katastererhebungen, Auswertungen von Statisti-
ken und Angaben der Kommunalverwaltung erfasst. 

 Bei einer Weiterführung der vorbereitenden Untersuchungen wurden im laufenden 
Verfahren auch die vom Baugesetzbuch geforderte Beteiligung und Mitwirkung der 
Betroffenen (§ 137 BauGB) durchgeführt. Dabei wurden die Grundstückseigentü-
mer, Mieter und Gewerbetreibende im Untersuchungsgebiet mittels einer Fragebo-
genaktion über die bestehenden Verhältnisse in den Bereichen Wohnen und Arbei-
ten sowie Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie Ausstattungsstandards befragt. 

 Die Träger öffentlicher Belange wurden um Abgabe einer Stellungnahme zu der 
beabsichtigten Sanierungsmaßnahme gebeten. 

Somit dienen alle hier vorliegenden und geplanten Verfahrensschritte dazu, die An-
forderungen der vorbereitenden Untersuchungen zu erfüllen. 
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2. Die Gemeinde Baindt und das Untersuchungsgebiet 

2.1 Lage im Raum 

Die Gemeinde Baindt liegt ca. 8 km nördlich der Stadt Ravensburg in der Region 
Bodensee – Oberschwaben. Baindt gehört zum Landkreis Ravensburg und ist somit 
dem Regierungsbezirk Tübingen zugeordnet. 

Die Siedlungsräume der Gemeinde Baindt liegen im „Mittleren Schussental“. Die 
Gemeinde besteht aus dem Hauptort Baindt und einigen kleinen Teilorten bzw. 
Weilern / Einzelhöfen. 

Die verkehrliche Anbindung von Baindt an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt 
über die B 30 (Ulm – Biberach – Ravensburg – Friedrichshafen), die ca. 1,5 km 
westlich des Ortes verläuft und die über die K 7951 erreichbar ist. Die nächsten Au-
tobahnzugänge liegen bei Leutkirch und Wangen, an der A 96 (München – Lindau). 

Busverbindungen bestehen u.a. nach Ravensburg. Dort besteht Anschluss an das 
überregionale Schienennetz.  

Die Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde Baindt beträgt 4.999 (Stand: 01.09.2013). 
Insgesamt umfasst das Untersuchungsgebiet inklusive der öffentlichen Straßenflä-
chen eine Fläche von rd. 6,24 ha. 
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Abbildung 1: Lage im Raum 
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2.2 Übergeordnete Planungen 

2.2.1 Landesentwicklungsplan / Regionalplan 

Baindt ist im Landesentwicklungsplan 2002 von Baden-Württemberg sowie im Re-
gionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben vom 04.04.1996 als Gemeinde an 
der Entwicklungsachse Friedrichshafen – Meckenbeuren/Tettnang – Ravensburg/ 
Weingarten – Bad Waldsee – Biberach – Ulm festgelegt. Diese Hauptachse Ober-
schwabens verbindet den Wirtschaftsraum Ravensburg / Friedrichshafen mit dem 
Wirtschaftsraum Ulm / Neu-Ulm. Ravensburg / Weingarten ist als Oberzentrum 
ausgewiesen. 

Im Regionalplan ist Baindt als Teil des Verdichtungsbereichs Ravensburg / Fried-
richshafen und somit als Siedlungsbereich, in dem die Siedlungsentwicklung zu 
konzentrieren ist, ausgewiesen. Laut Regionalplan sollen in diesen Siedlungsberei-
chen qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung im Einzugsgebiet sowie ausrei-
chend Wohnungen für den Eigenbedarf zu Aufnahme von Wanderungsgewinnen 
angestrebt werden.  

2.2.2 Flächennutzungsplan 

Das Untersuchungsgebiet „Ortskern II“ ist im Flächennutzungsplan „Gemeindever-
band Mittleres Schussental“ mit der Änderung vom 11.12.2004 überwiegend als 
Mischbau sowie Grünflächen festgesetzt. 

2.2.3 Bebauungsplan 

Für das Untersuchungsgebietes existieren keine rechtskräftigen Bebauungspläne; 
somit gelten für das Untersuchungsgebiet die Vorschriften des § 34 BauGB – Zu-
lässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

2.2.4 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

Das Untersuchungsgebiet „Ortskern II“ ist auch Bestandteil des integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes. Dieses beruht auf verschiedenen Quellen und setzt sich 
aus mehreren Bausteinen zusammen: 

- Flächennutzungsplan 

- Entwicklungskonzept Baindt (Professor Stötzer, 2008) 

- Projekt „CO2 – Neutrales Schussental“ des Gemeindeverbandes Mittleres 
Schussental 

- Entwicklungsplanung Baindt – Rekultivierung Alte B 30 (Planungsbüro Groß) 

- Interdisziplinäre Planungswerkstatt der Universität Stuttgart („Lost Highway – 
Baindt und die B30“) 

- Vorbereitende Untersuchungen zu den Stadterneuerungsmaßnahmen „Orts-
kern“ und „Klosterhof“ 
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2.3 Untersuchungsgebiet / Gebietsstatistik 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes erfolgte durch Beschluss über den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen des Gemeinderates der Gemeinde 
Baindt am 03.06.2013. Dieser Beschluss wurde am 13.06.2014 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Die Lage und die genaue Abgrenzung sind im nachfolgenden Abgrenzungsplan 
dargestellt. Die Abgrenzung ist weitestgehend parzellenscharf. Das Untersu-
chungsgebiet umfasst 6,24 ha und beinhaltet die ehemalige Trasse der B 30 (nörd-
licher Teil) den Bereich Marsweiler Straße 1-13 sowie im Süden den Bereich zwi-
schen Marsweiler Straße / Küferstraße und das Grundstück Klosterhof 4. 
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3. Bestandsaufnahme 

Die Bestandsaufnahme erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen un-
ter Berücksichtigung des § 136 BauGB. Dabei wird geprüft, ob das Untersuchungs-
gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaf-
fenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
entspricht. Ferner, ob das Untersuchungsgebiet in der Erfüllung seiner Aufgaben 
erheblich beeinträchtigt ist, welche ihm nach seiner Lage und Funktion zukommen. 

Kriterien, die bei der Prüfung Berücksichtigung finden sollen, sind in § 136 Absatz 3 
BauGB genannt. Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurden für das 
Untersuchungsgebiet die durch eine Begehung und Auswertung zur Verfügung ste-
hender Unterlagen und prüfbaren Sachverhalte erfasst. Eine weitere, vertiefende 
Überprüfung erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen insbesondere 
durch die Beteiligung der Betroffenen und der öffentlichen Aufgabenträger. 

3.1 Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse  

Die nachfolgenden Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Erhebungen vor-
liegenden Grundbuchauszügen. 

Im Eigentum der Gemeinde befinden sich 29 Grundstücke mit insgesamt rd. 4,3 ha. 
Die Gemeinde hält dabei, bezogen auf die privatwirtschaftlich nutzbaren Grundstü-
cke (ohne Verkehrsflächen) rd. 56 % der Grundstücksflächen im Untersuchungsge-
biet. 

Der Anteil der Verkehrsflächen (Kommune / Land / Kreis) beträgt ca. 13 % (0,8 ha) 
bezogen auf das Gesamtgebiet. 

Tabelle 1: Grundstücks-/Eigentumsverhältnisse 

Anzahl Anzahl Fläche FlächeGrundstücke/ Eigentümer 
absolut in % in ha in %

Verkehrsflächen (im Eigentum der Ge-
meinde.) 16 39 % 0,8 13 %
Privatwirtschaftlich nutzbare 
Grundstücke 25 61 % 5,44 87 %
Von den privatwirtschaftlich nutzbaren 
Flächen:   
im Eigentum der Gemeinde 13 52 % 3,52 65 %
in Privateigentum (Einzeleigentümer) 

12 48 % 1,92 35 %
Gesamt  41 100 % 6,24 100 %

(Quelle: WHS-Erhebungen Juli 2014) 

Auffallend hoch ist der Anteil der Grundstücke im Eigentum der Gemeinde (13 
Grundstücke = 65 % Gesamtflächenanteil). Neben den geplanten Neuordnungs-
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maßnahmen wird deshalb darauf zu achten sein, dass die im Rahmen einer Sanie-
rungsdurchführung bestehenden Möglichkeiten (Einsatz von Sanierungsfördermit-
teln und steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten zur Beseitigung von Missständen 
und Mängeln i. S. § 177 BauGB) sinnvoll kombiniert eingesetzt werden. 

Ein Überblick über die Eigentumsverhältnisse ergibt sich aus Plan 3 Grundstücks- 
und Eigentumsverhältnisse. 
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3.2 Bevölkerung 

Heute unterliegen auch die städtebaulichen Strukturen dem demografischen Wan-
del, der unter anderem Auswirkungen auf die Nachfrage nach neuen und individuel-
leren Wohnformen sowie den Bedarf nach einem attraktiven und ansprechendem 
Wohnumfeld hat. Daher ist im Sinne einer ganzheitlichen und nachhaltigen Planung 
auch die Bevölkerungsstruktur zu berücksichtigen. Aufgrund der geringen Einwoh-
nerzahl im Untersuchungsgebiet, wurde von einem Vergleich der Altersstruktur zwi-
schen dem Kreis Ravensburg, der Gesamtgemeinde und dem Untersuchungsgebiet 
abgesehen.  

Tabelle 2: Altersstruktur der Bewohner 

Alter Kreis Ravensburg 
Ravensburg 
Gesamt / % 

Gemeinde Baindt 
Gesamt / % 

0 bis 14 Jahre 40.752 / 15,0 % 
 

765 / 15,2 % 
 

15 bis 17 Jahre  10.134 / 3,7 % 
 

159 / 3,2 % 
 

18 bis 24 Jahre 24.267 / 8,9 % 
 

459 / 9,1 % 
 

25 bis 39 Jahre 47.403 / 17,4 % 
 

946 / 18,8 % 
 

40 bis 64 Jahre 98.854 / 36,3 % 
 

1.793 / 35,7 % 
 

über 65 Jahre 51.015 / 18,7 % 
 

902 / 18,0 % 

Gesamt 272.425 / 100,0 % 
 

5.024 / 100,0 % 
 

 
(Quelle: Statistisches Landesamt, August 2014 Gemeinde Baindt Auswertung WHS) 

Beim Vergleich der Altersstrukturen fällt auf, dass in der Gemeinde Baindt sowohl 
die mittleren Jahrgänge (18 bis 39-jährige), die klassische Eltern, als auch die Jahr-
gänge der Kinder und Jugendlichen (bis 17-jährige) gut vertreten sind. Dies zeigt 
sich auch im Vergleich zum Landkreis Ravensburg. Eine gezielte Stärkung der 
Strukturen für ein kinder- und jugendfreundliches als auch seniorengerechtes Um-
feld sollte dennoch weiter vorangetrieben werden.  

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat zuletzt 2014 eine Bevölke-
rungsprognose für alle Gemeinden im Land mit mehr als 5.000 Einwohner (mit 
Wanderung) und für alle Gemeinde (ohne Wanderung) mit einem Zeithorizont bis 
2030 erstellt. Für die Gemeinde Baindt wurde eine ohne Wanderung leicht abneh-
mende Bevölkerungsentwicklung (in 2012 mit 5.024 Einwohner und 4.871 Einwoh-
ner in 2030) prognostiziert. Durch eigene Berechnungen wurden aus den Progno-
sewerten des Statistischen Landesamts für den Landkreis und die Gemeinden über 
5.000 Einwohner eine hypothetische Bevölkerungsentwicklung für die Gemeinde 
Baindt unter Berücksichtigung von Wanderungseinflüssen abgeleitet. Daraus ergä-
be sich eine zunehmende Bevölkerungsentwicklung für die Gemeinde Baindt bis 
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Abbildung 2: Demografische Entwicklung Gemeinde Baindt 

Daten Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnung, Grafik WHS 

3.3 Naturräumliche Gegebenheiten 

Die Nutzung naturräumlicher Gegebenheiten bzw. die Nutzung vorhandener Res-
sourcen ist von zunehmender Bedeutung für Nachhaltigkeit im Sinne der städtebau-
lichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Kommunen. Vorhandene bzw. nutzbare 
Potenziale vor Ort, die in die Energieversorgung einbezogen werden können, soll-
ten nach Möglichkeit erschlossen bzw. zugänglich gemacht werden. 

Eine Informationsquelle zu möglichen Potenzialen findet sich unter 
http://www.energymap.info. Dort dargestellt (Stand 14.07.2014) ist der Anteil der 
erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch im Ort. Hier wird für Ge-
meinde Baindt ein Anteil von 30 % ausgewiesen, was im Vergleich zu den überge-
ordneten Gebietseinheiten ein guter Wert ist.  

http://www.energymap.info/
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Tabelle 3: Anteil der erneuerbaren Energie 

24 % erneuerbare Energien Bundesrepublik Deutschland 

15 % erneuerbare Energien Baden-Württemberg 

23 % erneuerbare Energien Regierungsbezirk Tübingen 

27 % erneuerbare Energien Landkreis Ravensburg 

30 % erneuerbare Energien Gemeinde Gemeinde Baindt 

(Quelle: http://www.energymap.info) 

Tabelle 4: Nutzung erneuerbarer Energien 

Erneuerbare Stromproduktion 10.225 MWh/Jahr

Solarstrom 130 Anlagen 2.928 MWh/Jahr

Biomasse 3 Anlage 7.297 MWh/Jahr

Geothermie 0 Anlagen 0 MWh/Jahr

Klärgas, etc. 0 Anlagen 0 MWh/Jahr

Wasserkraft 0 Anlage 0 MWh/Jahr

Windkraft 0 Anlagen 0 MWh/Jahr

(Quelle: http://www.energymap.info) 

Im Zuge der Durchführung der städtebaulichen Erneuerung ist auch eine Prüfung 
zu möglichen energetischen Konzepten geplant. Die Nutzbarkeit von Agrarflächen 
und Stallungen z. B. zur möglichen Nutzung von Bioabfall, Schnittgut, Mist und Gül-
le für eine Biogasanlage bzw. Fließgewässern und Windkraft kann nur für das Ge-
meindegebiet insgesamt beantwortet werden. 

Bei der Nutzung von Sonnenenergie im Untersuchungsgebiet ist nicht nur von der 
Anzahl von Sonnenstunden, sondern auch von Dachneigung, Dachfläche bzw. Flä-
che eines Areals etc. für deren Rentabilität relevant. Soweit dies mit denkmalschüt-
zerischen Belangen und den Anforderungen an das Ortsbild vereinbar ist, kann der 
Ausbau im Untersuchungsgebiet im weiteren Verlauf der Sanierung unterstützt wer-
den. 

Gerade im Vorfeld zur Durchführung umfassender Straßenumgestaltungsmaßnah-
men bzw. zu Modernisierungsvorhaben an kommunaler Infrastruktur ist zu prüfen, 
inwieweit Nah- / Fernwärmenetze berücksichtigt oder regenerative Energien zur 
Versorgung eingesetzt werden können. Dabei sollte nicht die Versorgung von Ein-
zelgrundstücken im Vordergrund stehen, sondern die Anbindung von Baublöcken 
bzw. Quartieren, um die Ressourcen möglichst flächendeckend einzusetzen. 
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3.4 Bausubstanz 

Ein maßgebliches Beurteilungskriterium für den Sanierungsbedarf im Quartier ei-
nerseits und die Erarbeitung des Neuordnungskonzeptes andererseits ist die Ein-
schätzung der vorhandenen Gebäudesubstanz. 

3.4.1 Zustand der Gebäude 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung insgesamt 
13 Hauptgebäude und 20 Nebengebäude. Diese wurden in drei Kategorien einge-
teilt. Maßstab für die Zuordnung war der von außen sichtbare konstruktive Zustand 
der Gebäude, der u.a. anhand des Zustands der Fassade, der Dachdeckung und 
Regenschutzanlagen sowie der Fenster und Türen bewertet wurde. Der Zustand 
der Sanitärinstallationen und Heizung kann nur bedingt von außen eingeschätzt 
werden (z.B. neue Entlüftungsrohre im Dachbereich). Zusammen mit der fehlenden 
Kenntnis des Zustands im Inneren der Gebäude kann dies im Einzelfall noch zu ei-
ner Fehleinschätzung führen. Vor Beginn konkreter Baumaßnahmen an den Einzel-
gebäuden ist deshalb anhand ausführlicher Modernisierungs- und Instandsetzungs-
gutachten die mit diesem Bericht vorliegende Einschätzung des Bauzustandes zu 
überprüfen. 

Tabelle 5: Zustand der Gebäude 

Gebäude Anzahl 
absolut 

Anzahl 
in % 

Geringe / mittlere Schäden 17 51 % 
Schwerwiegende Schäden 16 49 % 
Gesamt 33 100 % 

(Quelle: WHS-Erhebungen, Juli 2014) 

Die Kartierung der Gebäudesubstanz ist dem Plan 4: Gebäudezustand zu entneh-
men. Der hohe Anteil der teilweise sehr schlechten Bausubstanz bei den Gebäuden 
– die Kategorie „schwerwiegende Schäden““ umfasst insgesamt 49 % und erfordert 
gleichfalls aufwendige Instandsetzungen / Modernisierungen.  

Zu berücksichtigen ist, dass 45 % der Endenergie in Deutschland für Heizwärme 
(Raumwärme + Warmwasserbereitung) verbraucht wird. Der überwiegende Teil da-
von wird von privaten Haushalten – d.h. in Wohngebäuden – verwendet.  

Laut Energie- CO2-Gebäudereport der Bundesregierung ergab ein Test zur Ener-
gie- und Kosteneinsparung bei Modernisierungsmaßnahmen, dass 70 % der von 
Eigentümern und Hausverwaltung geplanten Sanierungen zu einer Energieeinspa-
rung bei den heutigen Energiepreisen rentierlich sein können. Denn die Heizkos-
tenersparnis überwiegt mittel- bis langfristig die Modernisierungskosten, also die 
Kosten, die über eine ohnehin fällige Instandsetzung hinaus gehen.  
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3.4.2 Denkmalschutz 

Im Untersuchungsgebiet „Ortskern II“ befinden sich keinerlei Kulturdenkmale. Die 
Belange der archäologischen Denkmalpflege werden nicht berührt. 

3.5 Nutzung 

3.5.1 Infrastrukturelle Nutzung 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Gemeinbedarfseinrichtungen. Aller-
dings grenzt das Gebiet an infrastrukturelle Nutzungen, wie das Rathaus, Schule, 
Schenk-Konrad-Halle und Einkaufsmöglichkeiten direkt an. 

3.5.2 Nutzungsstruktur  

Das Untersuchungsgebiet lässt sich in vier verschiedene Teilbereiche gliedern. Ei-
nen wesentlichen Bereich stellt die ehemalige Trasse der Bundesstraße B 30 dar, 
die noch weiteren Gestaltungsbedarf darstellt und den Ortskern Baindts weiterhin in 
zwei Teile unterteilt. Der Rückbau sowie die Rekultivierung waren Teil der Aus-
gleichsmaßnahmen, die im Rahmen des Baus der „B 30 neu“ zu bewerkstelligen 
waren. 

Der Teilbereich zwischen ehemaliger B 30 und der Marsweiler Straße ist durch Be-
standsbebauung gekennzeichnet. Im südlichen Bereich befindet sich neben Wohn-
bebauung ein ehemaliges, heute leerstehendes Küchenstudio mit Ausstellungs-
räumlichkeiten. Für diese Fläche sind bereits konkrete Planungen für eine neue 
Wohnbebauung vorhanden. Dieser zweite Teilbereich weist Mängel bei den Ge-
bäudezuständen auf, welche zudem die Gestaltung des Ortseingang Baindts in die-
sem Bereich erheblich abwerten. 

Im Bereich Marsweiler Straße 7 sowie auf dem Flurstück nördlich davon befindet 
sich eine Spedition, die aufgrund des Rangier- und Fuhrbetriebs auf dem Gelände 
eine Lärmquelle für die umliegende Wohnbebauung darstellt. Im Bereich Marsweiler 
Straße 9 befinden sich die leerstehenden und zudem mangelhaft gestalteten Räum-
lichkeiten einer Autowerkstatt. 

Südlich der Marsweiler- und westlich der Küferstraße, im südlichen Teil des Unter-
suchungsgebiets, befindet sich mit den Flurstücken 55 und 55/1 (Marsweiler Straße 
2, 2/1) eine insgesamt 1,7 ha große Fläche, die – abgesehen von der Bebauung im 
nördlichen Teil – überwiegend aus Grünflächen / Streuobstwiesen besteht. Diese 
beiden Grundstücke hat die Gemeinde Baindt im Zuge der Sanierung bereits er-
worben. Im Bereich Küferstraße 6-8 sowie Ziegeleistraße 6 befinden sich drei 
Wohngebäude in teilweise modernisierungsbedürftigem Zustand. Die Wohngebäu-
de sind von teilweise großen Hausgärten / Grünflächen umgeben.  

Den vierten Teilbereich des Untersuchungsgebiets bildet schließlich der Dorfplatz 
zwischen dem Kreisverkehr Marsweiler- / Küferstraße, Rathaus (Marsweiler Straße 
4), Schenk-Konrad-Halle, dem Wohn- und Geschäftsgebäude Thumbstraße 1, der 
Thumb- sowie der Küferstraße. Der so genannte „Dorfplatz“ wird im Wesentlichen 
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als Parkplatz genutzt. 

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet durch den hohen Anteil der Brachflächen 
gekennzeichnet.  

3.5.3 Nutzung der Gebäude 

Für die infrastrukturelle Einordnung des Gebiets vornehmen bzw. um Aussagen 
über die Nutzung der Gebäude treffen zu können, wurde auf Daten des amtlichen 
Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zurückgegriffen. Die Auswer-
tung ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. 

Tabelle 6: Nutzung der Gebäude 

Gebäudenutzung Anzahl 
absolut 

Anzahl 
in % 

Wohnhaus 9 27 % 

Gewerblich genutzte Gebäude 1 3 %  

Wohn- und Geschäftsgebäude 3 9 % 

Garagen 4 12 % 

Landwirtschaftliche Nebengebäude und 
sonstige Gebäude 

16 49 % 

Gebäude insgesamt 33 100 % 

(Quelle: ALKIS-Daten, WHS-Auswertung August 2014) 

An der Zahl landwirtschaftlicher Nebengebäude wird die vormalige Bedeutung des 
Ortskerns als Standort landwirtschaftlicher Betrieb deutlich. Die ebenfalls hohe Zahl 
an Wohngebäuden deutet auf den bereits vollzogenen Funktionswandel hin. Sie 
geben auch Hinweis auf die künftige Gebietsentwicklung, welche durch die städte-
baulichen Maßnahmen gefördert werden sollte.  

Das vorhandene Nutzungsgefüge im Untersuchungsgebiet ist im folgenden Lage-
plan kartiert. 
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4. Beteiligung der Betroffenen im Untersuchungsgebiet 

4.1 Allgemeines und Auswertungsquote 

Im Benehmen mit der Kommunalverwaltung wurden die Eigentümer und Bewohner 
im Untersuchungsgebiet angeschrieben und zu einem Einzelgespräch im Rathaus 
mit dem Sanierungsträger, der Wüstenrot Haus- und Städtebau zur Beteiligung und 
Begründung der Mitwirkungsbereitschaft eingeladen. Aufgrund der geringen Eigen-
tümer- und Bewohnerzahl des Gebietes wurde auf den sonst üblichen Fragebogen 
aufgrund von zu erwartendem Mangel repräsentativer Ergebnisse verzichtet. Am 
Veranstaltungstag der Einzelgespräche, dem 01. Juli 2014, sind 7 von 11 eingela-
denen Eigentümern erschienen. Dies entspricht einer Beteiligung von 64 %.  

4.2 Ergebnisse der Beteiligung 

Die Eigentümer und Bewohner im Untersuchungsgebiet hatten bei dieser Beteili-
gungsform die Möglichkeit, sich zu informieren, aktiv Fragen rund um das Thema 
Sanierung zu stellen und ihre Sicht auf das Untersuchungsgebiet, sowie ihre Mitwir-
kungsbereitschaft kund zu tun. Die Gespräche wurden protokolliert. Aus den Ge-
sprächen ging hervor, dass zwei Grundstückseigentümer durch Modernisierung der 
Gebäude Interesse an der Sanierung und einem möglichen Zuschuss haben. Auf 
einem Grundstück soll das bestehende Gebäude abgebrochen und durch einen 
Neubau ersetzt werden. Bei vier, für die Sanierung teilweise bedeutenden 
Grundstücken gaben die Eigentümer an, sich bei der Sanierung nicht beteiligen zu 
wollen.  

Als störend im Untersuchungsgebiet gaben zwei Befragte die Belastung durch Ver-
kehrslärm und –emmission entlang der Marsweiler Straße an.  

Weitere Anmerkungen, Wünsche und Anregungen gingen seitens der Eigentümer 
und Bewohner im Untersuchungsgebiet nicht ein.  
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5. Bestandsanalyse 

5.1 Verkehr 

Das Untersuchungsgebiet wird durch die Marsweiler Straße komplett erschlossen. 
Die alte B 30 wurde bereits zurückgebaut und teilweise renaturiert. Der Dorfplatz 
fungiert heute lediglich als Parkierungsfläche. Die Gemeinde Baindt ist durch die 
Bundesstraßen B30 und B32 an das überregionale Straßenverkehrsnetz ange-
schlossen. Über die Landesstraße L314 gelangt man über Baienfurt und Weingar-
ten nach Ravensburg.  

5.2 Städtebauliche Mängel und Konflikte 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sowie der vorgenommenen 
Erhebungen und Datenauswertungen, werden die Mängel und Konfliktbereiche im 
Untersuchungsgebiet im Folgenden zusammengetragen. 

5.2.1 Defizite in der Siedlungsstruktur 

Das Untersuchungsgebiet weist insgesamt gravierende Mängel aus städtebaulicher 
und räumlicher, vor allem aber funktionaler Sicht auf. Besonders auffällig sind die 
mindergenutzten Potenzialflächen, sowie die nichtstandortgerechte Nutzung im 
südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes. Die Siedlungsstruktur weist auf-
grund der Bebauungsdichte, aber auch des Bebauungszustands der Gebäude kein 
attraktives Ortsbild auf. Die fehlende Gestaltung des Stadteingangs und des Dorf-
platzes, welcher derzeit als Parkplatz fungiert, bilden weitere städtebauliche Miss-
stände, welche es durch die Sanierungsmaßnahme „Ortskern II“ zu beseitigen gilt.  

 

 
Abbildung 3: Mangelnde Gestaltung des Ortseingangs 
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5.2.2 Defizite an Gebäuden  

Auffallend ist die Anzahl von Gebäuden mit schlechter bzw. sehr schlechter Bau-
substanz im Untersuchungsgebiet. Dabei spielt nicht nur die äußere Erscheinung 
der Gebäude, sondern insbesondere auch der Rückstand an grundlegenden Mo-
dernisierungen und energetischen Sanierungen eine bedeutende Rolle. 

5.2.3 Gebäudeleerstand  

Im Rahmen der Begehungen und Erhebungen vor Ort wurden auch Gebäudeleer-
stände erfasst. Durch leerstehende Gebäude oder Gebäudeteile verliert die Bau-
substanz rasch an Qualität, was in der Folge den Sanierungsbedarf erhöht und 
größere Investitionen in die Modernisierung und Instandsetzung erforderlich macht. 

Des Weiteren haben leerstehende Gebäude eine negative Wirkungen auf das direk-
te Umfeld, wodurch im Falle einer Häufung von Leerständen auch das Gesamtbild 
des Untersuchungsgebietes geprägt wird. Diese führt dann oftmals dazu, dass In-
vestitionen insgesamt zurückgehalten werden. Leerstehende Gebäude sollten da-
her zügig einer neuer Nutzung zugeführt werden oder durch eine Neubebauung er-
setzt werden. Im Bereich Marsweiler Straße 9 befinden sich die leerstehenden und 
zudem mangelhaft gestalteten Räumlichkeiten einer Autowerkstatt. 
 

 
Abbildung 4: Leerstand Autowerkstatt 

5.2.4 Mögliche Konflikte mit Nutzungen 

Wesentliche Nutzungskonflikte bestehen zwischen der angrenzenden Wohnbebau-
ung und der Spedition an der Marsweiler Straße. Die durch den Betrieb der Spediti-
on verursachten Lärm- und Geruchsemissionen beeinträchtigen das gesunde 
Wohnverhältnis der umliegenden Anwohner.  
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Abbildung 5: Spedition und Wohnumfeld 

5.2.5 Defizite im öffentlichen Raum 

Defizite im öffentlichen Raum ergeben sich durch die fehlende Funktionalität und 
Gestaltung des Dorfplatzes, welcher den Dorfmittelpunkt zwischen dem Kreisver-
kehr Marsweiler- / Küferstraße, Rathaus (Marsweiler Straße 4), Schenk-Konrad-
Halle, dem Wohn- und Geschäftsgebäude Thumbstraße 1, der Thumb- sowie der 
Küferstraße bilden soll, wird im Wesentlichen als Parkplatz genutzt. 

Der Rückbau der „Alten B 30“ wurde zwar bereits zu Teilen durchgeführt, allerdings 
weist die Fläche auch nach ersten Gestaltungsmaßnahmen weitere Potenziale auf.  
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Abbildung 6: Dorfplatz 

 
Abbildung 7: Alte B 30 
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6. Neuordnungskonzept 

6.1 Neuordnungskonzept 

Die Planungsempfehlungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Be-
standsaufnahme und nach Abstimmungsgesprächen mit der Gemeinde Baindt un-
ter Beachtung der vorgefundenen Mängel und Konflikte erarbeitet. Das Neuord-
nungskonzept ist keinesfalls als starre Planung zu verstehen; es dient als Leitlinie 
für mögliche Entwicklungen des Untersuchungsgebietes im städtebaulichen Gefüge 
und ist bei der weiteren Sanierungsdurchführung entsprechend fortzuschreiben. 

Notwendig ist ein abgestimmter Ablauf der Einzelmaßnahmen, unter jeweiliger Ab-
wägung privater und öffentlicher Interessen. Bei allen Planungs- / Lösungsansätzen 
soll ein durchgängiges städtebauliches Prinzip erkennbar bleiben, wobei die Ge-
meinde Baindt durch planerische Vorgaben, gezielten Mitteleinsatz und durch die 
Aufwertung des Wohn- und Gewerbeumfeldes die Rahmenbedingungen für private 
Investitionen verbessert. 

Seitens der Gemeinde wurden sowohl für die Rekultivierung der ehemaligen Bun-
desstraßentrasse als auch für die Neuordnung und Aktivierung des südlichen Teils 
des Untersuchungsgebiets und des Dorfplatzes bereits erste Planungsüberlegun-
gen angestellt bzw. in Auftrag gegeben. 

Rekultivierung der ehemaligen B 30 

Beim Abschluss des Vertrags über den Kauf der Fläche der ehemaligen B 30 zwi-
schen Gemeinde und Bund wurde vereinbart, dass der Bund den Straßenkörper zu-
rückbaut und bis zur Rohplanie abträgt. Bezüglich der Rekultivierung, die Aufgabe 
der Gemeinde Baindt ist und die als Teil der Ausgleichsmaßnahmen für die Schaf-
fung der „B 30 neu“ angerechnet wird, wurde 2006 bereits ein Entwurf erarbeitet. 
Dieser sieht einen Grünbereich mit Fußwegen, Spielflächen, Sukzessionsflächen 
und einen Wasserlauf vor. Querungen für Fußgänger sollen die bisher durch den 
mächtigen Straßenkörper getrennten Ortsteile Baindts miteinander verbinden. Bei 
der weiteren naturnahen Rekultivierung sollten die Vorschläge der ProRegio Land-
kreis Ravensburg berücksichtigt werden. 

Brachfläche südlich der Marsweiler Straße 

Für die Entwicklung dieses Bereichs gibt es ebenfalls bereits erste Planungsüberle-
gungen. Diese sehen im nördlichen Bereich eine dreigeschossige Bebauung als 
Mehrfamilienhäuser oder Mehrgenerationenhäuser vor. Im südlichen Bereich wäre 
eine zweigeschossige Wohnbebauung für Doppel-, Reihen- und Einzelhäuser 
denkbar. 

Im westlichen Bereich besteht – in attraktiver Lage – die Option zur Ansiedlung von 
Einzelhandel, Dienstleistungen oder Kleingewerbe mit entsprechenden Parkie-
rungsflächen. Zu beachten wäre hierbei die exponierte Situation am Ortseingang 
von Baindt. 
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Ortseingang 

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Neuordnung und behutsamen Nachver-
dichtung der Flurstücke 55 und 55/1 steht die Aufwertung des Ortseingangsbe-
reichs von Baindt nach der Abzweigung von der Friesenhäusler in die Marsweiler 
Straße. Nördlich davon geht die Trasse der alten B 30 ab. Bei einer Rekultivierung 
bietet sich an dieser Stelle ein Zugang zum Grünbereich der ehemaligen Bundes-
straßentrasse und somit eine Vernetzung des neu entstandenen mit dem beste-
henden Fußwegenetz in Baindt an. Südlich davon sieht der Planungsentwurf für die 
Bebauung der Flurstücke Nr. 55 und 55/1 als Puffer bzw. Übergang zwischen 
Marsweiler Straße und dem Beginn der Bebauung eine offene Wasserfläche vor. 
Der an dieser Stelle momentan verdolt verlaufende Sulzmoosbach könnte hier an 
der Erdoberfläche verlaufen und in die Wasserfläche integriert werden. Durch die 
Pflanzung von Bäumen und/oder Sträuchern können im Bereich des Ortseingangs 
klare Raumkanten geschaffen werden. 

Dorfplatz 

Ein Planungskonzept für den Dorfplatz sieht Baumpflanzungen als Grundlage für 
neue, ordnende Raumkanten in diesem Bereich vor. Grundsätzlich ist eine Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität im Bereich des Dorfplatzes anzustreben. 

Spedition / Bereich westlich der Marsweiler Straße 

Derzeit ist eine Betriebsverlagerung der Spedition für den Eigentümer nicht denk-
bar. Langfristig betrachtet müssen die zentral gelegenen Flächen auf weitere Ent-
wicklungs- und Nachverdichtungspotenziale geprüft werden, um sich einer nachhal-
tigen Innenentwicklung anzunähern und um das Ortsbild zu verbessern. 

Modernisierung der Gebäudesubstanz 

Die Sanierung und Modernisierung der vorhandenen Gebäudesubstanz ist eine we-
sentliche Voraussetzung zur Erneuerung und Revitalisierung des gesamten Ge-
biets. 

6.2 Entwicklungs- und Sanierungsziele / Prioritäten 

Aus der Häufung von Missständen und Fehlentwicklungen und im Hinblick auf die 
Durchführbarkeit der Maßnahmen ergeben sich Handlungsschwerpunkte / Prioritä-
ten und damit Anhaltspunkte für den vorrangigen Einsatz der zur Verfügung ste-
henden Finanzierungsmittel und für die weitere planerische Vorbereitung. 

Zur Beseitigung der städtebaulichen Missstände werden bei der Sanierungsdurch-
führung folgende Sanierungsziele angestrebt: 

 Aktivierung der vorhandenen Flächenpotenziale, vor allem im südlichen Be-
reich des Untersuchungsgebiets – Grund und Boden sparende Entwicklung im 
Bestand, Stärkung der Innenentwicklung der Gemeinde. 
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 Aufwertung und Neugestaltung des Ortseingangsbereichs Friesenhäusler- / 
Marsweiler Straße. 

 Weitere Gestaltung der Trasse der ehemaligen B 30 in zentraler, innerörtlicher 
Lage. 

 Beseitigung der vorhandenen Substanz- und Funktionsmängel, Aufwertung 
der Ortsmitte mit ihren zentralen Funktionen für die Gemeinde. 

 Abbruch von nicht mehr genutzten Nebengebäuden zur Nachverdichtung. 

 Erneuerung der vorhandenen Bausubstanz durch Instandsetzung und Moder-
nisierung privater Gebäude. 

 Prüfung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten auf den Flurstücken Nr. 47/3 
und 47/4. 
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7. Maßnahmenprogramm 

7.1 Ordnungsmaßnahmen (§ 147 BauGB) 

7.1.1 Bodenordnung und Erwerb von Grundstücken 

 Zur Erreichung der Sanierungsziele ist eine punktuelle/flächenhafte Neuordnung 
der Grundstücke erforderlich/nicht auszuschließen. Hierzu können auch vorberei-
tende Grunderwerbe erforderlich werden. 

 Die geplante Neuordnung wird im Zuge der Sanierung weiter präzisiert werden. 
Insbesondere ist zu prüfen, ob die Durchführung eines Umlegungsverfahrens nach 
dem BauGB oder der Erwerb bzw. Tausch von Flächen ausreichend sein wird. 

7.1.2 Umzug von Bewohnern und Betrieben 

Die gewerblichen/landwirtschaftlichen Betriebe beeinträchtigen das Wohnumfeld. 
Auf Grund dessen ist es im weiteren Verlauf der Sanierung zu prüfen, ob diese Be-
triebe gegebenenfalls an anderer Stelle ihre Tätigkeit fortsetzen können. 

Zur Durchführung der Neuordnungsmaßnahmen und teilweise auch bei den Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen kann den Umzug von Bewohnern er-
fordern. 

Auf die Ausführungen zum Sozialplan wird hierbei verwiesen. 

7.1.3 Freilegung von Grundstücksflächen 

 Zur Verwirklichung der Neuordnung ist auch der Abbruch einzelner Gebäude zur 
Vorbereitung einer Grundstücksneuordnung und Neubebauung, entsprechend den 
städtebaulichen Zielen, erforderlich. Dies wird im Verlauf der Sanierungsdurchfüh-
rung noch weiter präzisiert. 

7.2 Baumaßnahmen (§148 BauGB) 

7.2.1 Modernisierung und Instandsetzung 

 Sofern wirtschaftlich vertretbar können Gebäude mit schlechtem, aber erhaltungs-
würdigem Zustand umfassend modernisiert und instand gesetzt werden. Insgesamt 
ist der städtebaulich gebotene Zustand, insbesondere der Wohngebäude entspre-
chend ihrer Funktion und der das Ortsbild prägenden Bedeutung herzustellen. 
Durch die Gebietsbegehung konnte bei einer Vielzahl der Gebäude ein deutliches 
Modernisierungspotenzial festgestellt werden. 

 Zur Verbesserung der Wohnsituation im Gebiet wird auch die Ausweitung des 
Wohnraumangebotes durch Nutzung bisher nicht zum Wohnen genutzter Gebäu-
de(-teile) sowie den Ausbau von ungenutzten Dachgeschossen angestrebt. Maß-
nahmen zur funktionsgerechten Verwendung von Gebäuden werden daher ange-
strebt. 
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7.2.2 Neubebauung und Ersatzbauten 

 In verschiedenen Arealen werden auf Grund der Neuordnung mehrere Neubauten 
entstehen. So sollen auf den Flächen des Fischer-Areals und des ehemaligen Kü-
chenstudios die Potenziale für attraktiven Wohnraum im Kernbereich genutzt wer-
den.  
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8. Anhörung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung und gemäß § 139 BauGB i. V. mit § 4 
Abs. 2 und § 4a BauGB wurde mit Schreiben vom 17.06.2014 den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die beabsich-
tigte Planung berührt werden kann, Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Unter-
richtung über ihre Absichten gegeben. 

Von 39 angeschriebenen öffentlichen Aufgabenträgern haben sich 21 Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange geäußert. 

Im Wesentlichen beinhalten die Stellungnahmen Hinweise und Anregungen zu den 
Planungen im Untersuchungsgebiet. Die Inhalte in Zusammenfassung: 

 

Öffentlicher Aufgabenträger Eingang Inhalt 

Regierungspräsidium Tübingen 
Höhere Landesplanung, Herrn 
Adler 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Referat 26, Herrn Thiem 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Referat 45, Herrn Martin 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Raumordnungsbehörde 

21.07.2014 Keine Bedenken aus Sicht der Raumord-
nung 

Regierungspräsidium Tübingen 
Ref. 45, Bauleitung Wangen - H. 
Mader 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Ref. 26, Archäologische Denk-
malpflege 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Ref. 26, Bau- u. Kunstdenkmal-
pflege 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Naturschutz und Landschaftspfle-
ge 

    

Regierungspräsidium Tübingen 
Ref. 53.2, Landesbetrieb Gewäs-
ser 
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Regierungspräsidium Tübingen 
Ref. 45, Straßenbetrieb u. Ver-
kehrstechnik 

    

Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben 

09.07.2014 Von dem Vorhaben sind keine zu beach-
tenden Ziele der Raumordnung nach 
dem Regionalplan i. S. von § 1 Abs. 4 
BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 
Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 LplG 
betroffen. Nach dem Grundsatz des Re-
gionalplanes sollen vor der Ausweisung 
neuer Baugebiete die Möglichkeiten der 
Innenentwicklung von Städten und Dör-
fern, vor allem im Rahmen der Stadtsa-
nierung und Dorfentwicklung, geprüft 
werden. Das geplante Vorhaben wird 
begrüßt. Es werden keine weiteren Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht. 

Landratsamt Ravensburg 
Rechtsaufsichtsbehörde 

    

Landratsamt Ravensburg 
Bauordnung/Städtebau 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
Gewerbeaufsicht 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
Gewerbeabwasser und Abfall 

    

Landratsamt Ravensburg 
Naturschutz 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
Fachgruppe Ökologie 

    

Landratsamt Ravensburg 
Bodenschutz, Abbauvorh., Altlas-
ten 

 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
SB Grundwasser / Wasserversor-
gung 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
SB Kommunales Abwasser 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
SB Oberflächengewässer, Ge-
wässerökologie, Hochwasser-
schutz 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 
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Landratsamt Ravensburg 
Landwirtschaftsamt 

    

Landratsamt Ravensburg 
Straßenbauamt 

25.06.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Landratsamt Ravensburg 
Verkehrsamt-
Straßenverkehrsbehörde 

    

Arbeitsgemeinschaft der Natur-
freunde in Baden-Württemberg 

    

Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V., Landesge-
schäftsstelle Stuttgart 

17.07.2014 Siehe Stellungnahme im Anhang 

Handwerkskammer Ulm 07.07.2014 Es sind im Grundsatz keine Bedenken 
vorzubringen, wenn durch diese Planung 
einzelne Handwerksbetriebe nicht 
nachteilig betroffen sind. Ist eine Beein-
trächtigung einzelner Betriebe nicht aus-
zuschließen, so wird um Mitteilung dieser 
Firmen gebeten, damit ggf. unter Hinzu-
ziehung der Beratungsdienste eine Lö-
sung gefunden werden kann. 

Industrie- und Handelskammer 
Bodensee-Oberschwaben 

10.07.2014 Die Ziele der Sanierung für dieses Ge-
biet, wie dargestellt, werden unterstützt. 
Weitere Anmerkungen zu den vorberei-
tenden Untersuchungen bzw. zum aktuel-
len Verfahrensstand gibt es nicht. Es wird 
um weitere Beteiligung am Verfahren 
gebeten. 

Landesbauernverband Baden-
Württemberg e.V. 
Geschäftsstelle 

25.07.2014 Keine Bedenken. Es ist kein Landwirt 
mehr im Ortskern angesiedelt und die 
Fläche wird auch nicht mehr zu landwirt-
schaftlichen Zwecken umgetrieben. 

Landesfischereiverband  
Südwürttemberg-Hohenzollern 
e.V. 

03.07.2014 Das Planungsgebiet umfasst auch die 
Strecke des Sulzmoosbaches, der im 
Ortskern etwa auf der Höhe des Rathau-
ses/Schenk-Konrad-Halle nach dem 
Spielplatz in einem ca. 1,5 – 2  m mes-
senden Rohr verschwindet und erst wie-
der unter der Friedenhäusler Straße ans 
Tageslicht kommt. 

 Diese Verrohrung entspricht nicht den 
Vorgaben der WRRL, des BNatSchG, 
des NSG BW, des WHG und des WG 
BW. Es wird deshalb vorgeschlagen:  

Vorschläge / weitere Stellungnahme sie-
he im Anhang. 
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Deutsche Telekom Netzprodukti-
on GmbH 
PTI 32/Bauleitplanung 

17.06.2014 Es sind im Untersuchungsgebiet vorhan-
dene Telekommunikationslinien der Tele-
kom ersichtlich.  

 Über ggf. notwendige Maßnahmen zur 
Sicherung, Veränderung oder Verlegung 
der Telekommunikationslinien der Tele-
kom können erst Angaben gemacht wer-
den, wenn die endgültigen Ausbaupläne 
mit entsprechender Erläuterung vorlie-
gen. 

    Weitere Stellungnahmen siehe Anhang 

Netze BW GmbH 
Regionalzentrum Oberschwaben 

16.07.2014 Im Geltungsbereich befinden sich 0,4-kV-
Kabel, 20-kV-Kabel und ein Kabelvertei-
lerschrank, dieser ist im beiliegenden 
Planausschnitt zu sehen. Es wird davon 
ausgegangen, dass diese Anlagen in 
ihrer derzeitigen Lage bestehen bleiben 
können. Sollten jedoch Sicherungs- oder 
Änderungsmaßnahmen notwendig wer-
den, so richtet sich die Kostentragung 
dafür nach den bestehenden Verträgen. 

Zweckverband Breitbandversor-
gung 
Landkreis Ravensburg 

    

Gemeinde Baienfurt 24.07.2014 Keine Bedenken 

Gemeinde Bergatreute 24.06.2014 Keine Bedenken 

Gemeinde Fronreute     

Gemeinde Wolpertswende     

Gemeindeverband 
Mittleres Schussental 

17.07.2014 Auf dem Plan zur Abgrenzung des Unter-
suchungsgebietes sind mögliche Auswir-
kungen auf den Flächennutzungsplan 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erkennen. 
Es wird um Beteiligung des Gemeinde-
verbandes beim weiteren Verfahren ge-
beten, insbesondere wenn Belange auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung be-
troffen sind. 

Stadt Bad Waldsee 
Bauamt Baurecht 

30.06.2014 Keine Bedenken und keine weitere Betei-
ligung mehr. 

Aus den Stellungnahmen ergeben sich keine Anhaltspunkte, welche die beabsich-
tigte Sanierung des Gebietes unmöglich machen bzw. erheblich erschweren würde. 
Naturschutzrechtliche Belange können nach derzeitiger Einschätzung insbesondere 
in Neuordnungsbereichen tangiert sein. Gerade für die Neuordnungsbereiche wird 
voraussichtlich die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich werden. In die-
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sem Verfahren werden die relevanten Belange intensiv geprüft werden. Im Übrigen 
werden bei Einzelvorhaben die jeweiligen Belange geprüft. 

Die Belange der Bewohner und Betriebe werden im Rahmen der Sanierung beach-
tet. Erforderlichenfalls werden diese im Sozialplan Berücksichtigung finden. 

Die gegebenen Anregungen werden im weiteren Verlauf der Sanierung zu gegebe-
ner Zeit mit den entsprechenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange abge-
stimmt. 
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9. Empfehlungen zur weiteren Vorbereitung und Durchführung 

9.1 Abgrenzung / Festlegung des Sanierungsgebietes 

Gemäß § 142 Abs. 1 BauGB ist das Sanierungsgebiet so zu begrenzen, dass sich 
die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt. Ergänzend hierzu verlangen die Be-
stimmungen des § 136 BauGB eine einheitliche Vorbereitung und zügige Durchfüh-
rung der Sanierungsmaßnahme. 

An die einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung der Sanierungsmaßnah-
me werden folgende Bedingungen geknüpft: 

 Nachweis des Vorhandenseins städtebaulicher Missstände, 

 Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen, 

 Darlegung der städtebaulichen Zielsetzung, 

 Finanzierbarkeit der Maßnahmen. 

Die städtebaulichen Missstände (Funktions- und Substanzmängel) wurden, ebenso 
wie die zu verfolgenden städtebaulichen Zielsetzungen vorstehend aufgezeigt. Aus 
der Beteiligung der Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibenden und sonstiger Nut-
zungsberechtigter hat sich eine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft für die Errei-
chung der angestrebten Zielsetzungen ergeben. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen wurde 
für die Realisierung der nach diesem Bericht und dem Neuordnungskonzept ange-
strebten Sanierungsmaßnahmen eine Kosten- und Finanzierungsübersicht erarbei-
tet. Aus dieser wurde der für die städtebauliche Erneuerung erforderliche Förder-
rahmen abgeleitet. 

Das Untersuchungsgebiet weist eine Fläche von rd. 6,24 ha auf. Eine Veränderung 
der Gebietsabgrenzung erscheint nach dem Ergebnis der vorbereitenden Untersu-
chungen lediglich im Bereich des Flurstücks Nr. 48 (Marsweiler Straße 1) sinnvoll zu 
sein. Auf dieser Fläche wird ein privater Investor die Freilegung sowie den Neubau 
von Wohnbebauung realisieren. Da hierzu keine Sanierungsmittel benötigt werden, 
muss diese Fläche nicht zwingend in das künftige Sanierungsgebiet aufgenommen 
werden. Die Fläche des Vorschlages zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes be-
trägt nun 6,05 ha. Im übrigen Untersuchungsgebiet der vorbereitenden Untersu-
chungen verteilen sich die festgestellten Missstände und Mängel im privaten und öf-
fentlichen Bereich nahezu gleichmäßig über das gesamte Gebiet. 

Das so abgegrenzte Sanierungsgebiet hätte den Vorteil, dass mit den Sanierungs-
maßnahmen entsprechend der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer und den im 
Eigentum der Gemeinde befindlichen Flächen gleichzeitig an mehreren Stellen be-
gonnen werden kann. Bei dem bewilligten Förderrahmen von 833.333,00  € ist hin-
sichtlich des Mitteleinsatzes zu berücksichtigen, dass nicht alle städtebaulichen 
Missstände und Mängel abschließend behoben werden können, sondern dass es 
darauf ankommt, die weitere eigenständige Entwicklung und Regeneration des Ge-



Vorbereitende Untersuchungen Gemeinde Baindt „Ortskern II“ Weiteres Vorgehen 
   

  

 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH  37

 

bietes durch geeignete Maßnahmen / Prioritäten wieder in Gang zu setzen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die innerhalb dieses zukünftig förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebietes „Ortskern II“ vorgesehenen Maßnahmen mit dem beantrag-
ten Förderrahmen und der Ausbildung von Prioritäten zügig begonnen werden kön-
nen. Um das Defizit zwischen benötigtem und bewilligtem Förderrahmen auszuglei-
chen ist mittelfristig eine Aufstockung des bewilligten Förderrahmens anzustellen. 
Ebenso ist die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln aus anderen Program-
men (z.B. zur energetischen Verbesserung von Gebäuden), sowie steuerliche Ver-
günstigungen (§7h EStG) zur weiteren Finanzierung fortlaufend und im Einzelfall zu 
prüfen. 

Der Satzungsbeschluss zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes sollte 
kurzfristig gefasst werden, da die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm be-
reits erfolgt ist. Im weiteren Verfahren der Sanierung wären dann die Betroffenen 
auch durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, mittels Einzelgesprächen und Informati-
onsveranstaltungen über die Sanierungsabsichten und das Sanierungsverfahren 
weiter zu unterrichten, um die bestehende Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft in 
der Bevölkerung und bei den Beteiligten weiter zu verbessern. 

Der Abgrenzungsvorschlag für das geplante Sanierungsgebiet ergibt sich aus nach-
folgendem Lageplan. 
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9.2 Durchführungsfrist 

 Durch Gemeinderatsbeschluss ist gemäß § 142 (3) BauGB die Durchführungsfrist 
für die Sanierungsmaßnahme festzulegen. Diese kann nach den Regelungen des 
BauGB bis zu 15 Jahre betragen. 

 Bei Aufnahme einer Sanierungsmaßnahme in die Programme der städtebaulichen 
Erneuerung beträgt derzeit der Bewilligungszeitraum 8 Jahre. Dieser wird nach der-
zeitiger Praxis in begründeten Fällen um 2 Jahre verlängert. Die Programmaufnah-
me erfolgt zum 01.01.2014 

 Bei der festzulegenden Durchführungsfrist sollte somit ein Zeitraum von mindestens 
10 Jahren, zuzüglich einer Restlaufzeit zur Durchführung und dem Abschluss letzter 
Einzelmaßnahmen, beschlossen werden. Das Ende der Durchführungsfrist sollte 
derzeit auf den 31.12.2025 festgelegt werden. 

 Kann die Sanierung – wider erwarten - nicht innerhalb der Frist durchgeführt wer-
den, kann die Frist ggf. durch einen weiteren Gemeinderatsbeschluss verlängert 
werden. 

9.3 Abwägung und Entscheidung über das anzuwendende Sanierungsver-
fahren 

Wahl Sanierungsverfahren 

 Mit der förmlichen Festlegung finden im Sanierungsgebiet besondere bodenrechtli-
che Bestimmungen Anwendung, wobei der Kommune nach Maßgabe des § 142 
Abs. 4 BauGB zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 

 das Sanierungsverfahren unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtli-
chen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB („klassisches Verfahren“) oder 

 das „vereinfachte Sanierungsverfahren“ unter Ausschluss dieser Vorschrif-
ten 

zur Verfügung steht. 

Die Entscheidung, welches Verfahren für ein Sanierungsgebiet jeweils zu wählen 
ist, d.h. ob die Sanierung im „klassischen Verfahren“ oder im „vereinfachten Verfah-
ren“ durchzuführen ist, muss aufgrund der Beurteilung der vorgefundenen städte-
baulichen Situation und des sich abzeichnenden Sanierungskonzeptes getroffen 
werden. 

Maßstab für die Entscheidung der Kommune ist die Erforderlichkeit der „besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften“ (§§ 152 bis 156a BauGB). 

Liegen die Voraussetzungen zum Ausschluss der §§ 152 bis 156a BauGB vor, ist 
die Kommune gemäß § 142 Abs. 4 BauGB zur Anwendung des „vereinfachten Ver-
fahrens“ verpflichtet. 
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Neben den allgemeinen städtebaulichen Vorschriften kommen sowohl im „verein-
fachten Verfahren“ als auch im „klassischen Verfahren“ folgende sanierungsrechtli-
chen Vorschriften zur Anwendung: 

 § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allgemeine Vorkaufsrecht beim Kauf von 
Grundstücken im Sanierungsgebiet, 

 § 88 Abs. 2 BauGB über die Enteignung aus zwingenden städtebaulichen 
Gründen, 

 §§ 144 und 145 BauGB über die Genehmigung von Vorhaben, Teilungen und 
Rechtsvorgängen, soweit die Anwendung dieser Vorschriften im vereinfachten 
Sanierungsverfahren nicht ausgeschlossen wird, 

 §§ 180 und 181 BauGB über den Sozialplan und den Härteausgleich, 

 §§ 182 bis 186 BauGB über die Aufhebung / Verlängerung von Miet- und 
Pachtverhältnissen. 

„Klassisches“ Verfahren 

Sanierungsmaßnahmen unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften der §§ 152 bis 156a Baugesetzbuch sind dadurch gekennzeichnet, 
dass neben der Anwendung der vorgenannten sanierungsrechtlichen Vorschriften 
ein Erfordernis für die Anwendung der „besonderen“ sanierungsrechtlichen Vor-
schriften besteht (§ 142 Abs. 4 BauGB). 

Diese Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB, werden als sogenannte „bodenpoli-
tische Konzeption des Sanierungsrechtes“ bezeichnet und sollen bewirken, dass 
Bodenwertsteigerungen im Sanierungsgebiet, die durch die Aussicht auf die Sanie-
rung, ihre Vorbereitung oder Durchführung entstehen, zur Finanzierung der Sanie-
rungskosten herangezogen werden. Insbesondere zu erwähnen sind: 

 die Nichtberücksichtigung sanierungsbedingter Grundstückswerterhöhungen 
bei der Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen (§ 153 
Abs. 1 BauGB), 

 die Preisprüfung, d.h. keine Genehmigung eines Kaufvertrages (§ 144 BauGB), 
wenn der Kaufpreis über den Anfangswert der Sanierung hinaus geht (§ 153 
Abs. 2 BauGB), 

 die Vorschrift, dass die Kommune beim Erwerb eines Grundstücks nur zum 
„sanierungsunbeeinflussten" Anfangswert kaufen darf (§ 153 Abs. 3 BauGB), 

 die Vorschrift, dass die Kommune beim Verkauf eines Grundstückes nur zum 
Neuordnungswert veräußern darf (§ 153 Abs. 4 BauGB), 

 die Bemessung der Einwurfs- und Zuteilungswerte in der Sanierungsumlegung 
(§ 153 Abs. 5 BauGB), 
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 die Erhebung von Ausgleichsbeträgen beim Abschluss der Sanierung (§ 154 ff. 
BauGB). Dafür entfällt die Beitragsverpflichtung nach § 127 BauGB (Erschlie-
ßungsbeitrag), 

 die sogenannte „Bagatell-Klausel“ für die Festsetzung von Ausgleichsbeträgen 
(§ 155 Abs. 3 BauGB), 

 die Vorschrift, dass – falls nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme die 
erzielten Einnahmen über den getätigten Ausgaben liegen – der Überschuss 
auf die Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke zu vertei-
len ist (§ 156a BauGB). 

„Vereinfachtes“ Verfahren 

Ist für die zügige Durchführung der geplanten Sanierung die Anwendung der beson-
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a Baugesetzbuch nicht 
erforderlich und wird die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert, ist 
die Sanierung gemäß § 142 Abs. 4 Baugesetzbuch im „vereinfachten Verfahren“ 
durchzuführen. 

Das heißt mit anderen Worten, es erfolgt 

 keine Abschöpfung sanierungsbedingter Bodenwerterhöhungen. Dafür gilt aber 
das allgemeine Erschließungsbeitragsrecht nach § 127 ff. BauGB, 

 keine Limitierung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, 

 keine Preiskontrolle. 

Hat sich die Kommune für die Sanierung nach dem „vereinfachten Verfahren“ ent-
schlossen, so stehen ihr hinsichtlich des Einsatzes der Verfügungs- und Verände-
rungssperre folgende weitere Entscheidungsmöglichkeiten offen: 

 Bestimmt die Kommune in der Sanierungssatzung – neben der Anordnung des 
„vereinfachten Verfahrens“ – nichts weiteres, findet die Genehmigungspflicht 
nach § 144 Baugesetzbuch Anwendung. In diesem Fall ist wegen der Verfü-
gungssperre nach § 144 Abs. 2 BauGB ein Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 
BauGB) einzutragen. 

Die Kommune kann in der Sanierungssatzung jedoch auch bestimmen, dass 

 nur § 144 Abs. 1 BauGB (Veränderungssperre, Teilungsgenehmigung, Ge-
nehmigung von Miet- und Pachtverhältnissen) anzuwenden ist. Die Verfü-
gungssperre des § 144 Abs. 2 BauGB wird damit ausgeschlossen; daher be-
darf es in diesem Fall auch nicht der Eintragung eines Sanierungsvermerkes 
(§ 143 Abs. 2 BauGB) in das Grundbuch; 

 nur § 144 Abs. 2 BauGB (Verfügungssperre) anzuwenden ist; in diesem Fall 
unterliegt insbesondere die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grund-



Vorbereitende Untersuchungen Gemeinde Baindt „Ortskern II“ Weiteres Vorgehen 
   

  

 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH  42

 

stücks der gemeindlichen Genehmigung; 

 die Verfügungs- und Veränderungssperre nach § 144 BauGB keine Anwen-
dung findet. 

Diese Darstellung macht deutlich, dass die Kommune auch im „vereinfachten Ver-
fahren“ ein auf die Bedürfnisse der jeweiligen Sanierungsmaßnahme abgestuftes 
Instrumentarium zur Verfügung hat. 

Abwägung und Entscheidung über das anzuwendende Sanierungsverfahren 

Wie oben bereits dargelegt, muss die Gemeinde die Entscheidung, ob die Sanie-
rung im „vereinfachten“ oder im „klassischen“ Verfahren durchzuführen ist, aufgrund 
der Beurteilung der vorgefundenen städtebaulichen Situation und des sich abzeich-
nenden Sanierungskonzeptes treffen. 

Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 
156a BauGB ist nach § 142 Abs. 4 Halbsatz 1 BauGB in der Sanierungssatzung 
auszuschließen, wenn 

 die Anwendung für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist und 

 die Durchführung der Sanierung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird. 

Maßstab für die Entscheidung bezüglich der Verfahrenswahl ist somit die Erforder-
lichkeit der „besonderen“ sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 bis 156a 
BauGB), wobei insbesondere die Beurteilung der Frage der sanierungsbedingten 
Wertsteigerungen von Grundstücken von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Es ist zum einen zu prüfen, ob die Gefahr besteht, dass bereits durch die Sanie-
rungsabsicht Bodenwertsteigerungen ausgelöst werden, die dann insbesondere den 
erforderlichen Grunderwerb für die geplanten Neuordnungsmaßnahmen beeinträch-
tigen könnten. 

Zum anderen ist die Anwendung der §§ 152 bis 156a BauGB im Hinblick auf die Er-
hebung von Ausgleichsbeträgen zur Mitfinanzierung der Sanierung, also die Erfas-
sung der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen, von rechtlicher Bedeutung. 

Die Schwerpunkte der geplanten Sanierung sind bereits skizziert; diese sind zu-
sammengefasst im wesentlichen: 

 Beseitigung der vorhandenen Substanz- und Funktionsmängel, 

 Grunderwerb zur Neuordnung und Entwicklung der untergenutzten Bereiche, 

 Entwicklung untergenutzter Bereiche für Wohnen, 

 Instandsetzung und Modernisierung privater Gebäude; Abbruch und städtebau-
lich angepasster Neubebauung; unter Beachtung energetischer Gesichtspunk-
te. 
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Es ist somit festzuhalten, dass die Gemeinde neben den bereits in ihrem Besitz be-
findlichen Grundstücksflächen, zusätzlich für Neuordnungs- und Erschließungs-
maßnahmen weitere Grundstücke bereits im Zuge der Sanierung mit Städtebauför-
derungsmitteln hinzuerworben hat. Aus diesem Grunde wird die Notwendigkeit für 
die Anwendung des besonderen bodenpolitischen Instrumentariums des Bauge-
setzbuches gesehen (§ 153 BauGB: Erwerb zum sanierungsbeeinflussten Grund-
stückswert). 

Die im Neuordnungskonzept im Bereich der privaten Grundstücke vorgesehenen 
Maßnahmen sind grundsätzlich auch heute bereits im Zuge des Baurechtsverfah-
rens möglich und werden ausschließlich auf privater Basis erfolgen. Eine sanie-
rungsbedingte Wertsteigerung dieser Grundstücke kann somit ausgeschlossen wer-
den. 

Es wird deshalb empfohlen, die Sanierungsmaßnahme „Ortskern II“ im klassi-
schen Sanierungsverfahren unter Anwendung der §§ 152 bis 156a BauGB 
durchzuführen. 

Aus den in den vorausgegangenen Kapiteln erwähnten Gründen wird empfoh-
len, nachfolgende Sanierungssatzung in dieser Form zu beschließen. 
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Entwurf der Sanierungssatzung: 

S A T Z U N G  

der Gemeinde Baindt über die förmliche Festlegung 

des Sanierungsgebiets „Ortskern II“ 

Auf Grund des § 142 Abs. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung, beschließt 
der Gemeinderat der Gemeinde Baindt in seiner Sitzung am 13.01.2015 folgende 
Satzung: 

§ 1 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern II“ 

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. 
Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen verbessert und 
umgestaltet werden. Das insgesamt 6,05 ha umfassende Gebiet wird hiermit als 
Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Ortskern II“. 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der 
in dem beiliegenden Lageplan „Abgrenzung“ im Maßstab 1:2.500 vom August 2014 
abgegrenzten Fläche. Der Plan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beige-
fügt. 

§ 2 Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird im klassischen Verfahren durchgeführt. Die beson-
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 finden Anwendung. 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechts-
verbindlich. 

 

Bekanntmachungshinweise: 

1. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Sa-
nierungssatzung mitzuteilen und hierbei die von der Sanierungssatzung betrof-
fenen Grundstücke einzeln aufzuführen. 
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10. Sozialplanung nach dem Baugesetzbuch 

 Gemäß § 141 Baugesetzbuch sollen sich die vorbereitenden Untersuchungen auch 
auf nachteilige Auswirkungen erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sa-
nierung unmittelbar Betroffenen in ihren persönlichen Lebensumständen, im wirt-
schaftlichen und sozialen Bereich voraussichtlich ergeben werden. 

 Die vorbereitenden Untersuchungen dienen somit zugleich der Vorbereitung eines 
gegebenenfalls erforderlich werdenden Sozialplanes im Sinne des § 180 Bauge-
setzbuch. Danach soll die Gemeinde Vorstellungen entwickeln und mit den Betrof-
fenen erörtern, wie nachteilige Auswirkungen möglichst vermieden oder gemildert 
werden können. Sind Betroffene nach ihren persönlichen Lebensumständen nicht in 
der Lage, Empfehlungen und anderen Hinweisen der Gemeinde zur Vermeidung 
von Nachteilen zu folgen oder Hilfen zu nutzen, oder sind aus anderen Gründen 
weitere Maßnahmen der Gemeinde erforderlich, hat sie geeignete Maßnahmen zu 
überprüfen. 

 Gemäß § 180 Abs. 2 BauGB sind das Ergebnis der Erörterungen und Prüfungen 
(§ 180 Abs. 1 BauGB) sowie die voraussichtlich in Betracht zu ziehenden Maßnah-
men der Gemeinde und die Möglichkeiten ihrer Verwirklichung schriftlich darzustel-
len (Sozialplan). Zum jetzigen Zeitpunkt kann sich eine Erörterung möglicher Aus-
wirkungen der Sanierungsdurchführung zunächst nur auf allgemein vorstellbare 
Planungsmöglichkeiten beziehen (vgl. Sanierungsziele oben). 

 Die hieraus zu entwickelnden Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder Milde-
rung negativer Auswirkungen können somit noch nicht personenbezogen sein. So-
bald dann im Verlauf der weiteren Vorbereitung und Durchführung der Sanierung 
negative Auswirkungen auf Einzelpersonen erkennbar werden, müssen die im Bau-
gesetzbuch vorgesehenen Möglichkeiten auf den Einzelfall angewendet und für die 
betroffenen Personen individuell berücksichtigt werden. 

 Obwohl das Baugesetzbuch zur Erreichung der Sanierungs- und Bebauungsplan-
ziele Maßnahmen verschiedener Art vorsieht (zum Beispiel Abbruch-, Modernisie-
rungs- oder Instandsetzungsgebot, erleichtertes Enteignungsverfahren), erscheint 
es aus heutiger Sicht nicht erforderlich und angesichts der mit solchen Maßnahmen 
bekanntermaßen verbundenen Problematik auch nicht geboten, im künftigen Sanie-
rungsgebiet überhaupt davon Gebrauch zu machen. Die Freiwilligkeit sollte an 
oberster Stelle stehen und auf oben genannte Zwangsmittel sollte, wenn irgend 
möglich, verzichtet werden. 

 Die Maßnahmen zur Attraktivierung des Straßenraumes und Wohn- und Arbeitsum-
feldes beschränken sich im Wesentlichen auf öffentliche Flächen, so dass hier keine 
negativen Auswirkungen im Sinne des Sozialplanes auf die Bewohner des Untersu-
chungsgebietes zu erwarten sind. 
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Über Entschädigungsleistungen für Gebäudesubstanzverluste können in aller Regel 
sowohl Anreize zur Schaffung von privaten Freiflächen durch den Abbruch von un-
genutzten Nebengebäuden oder den Neu- bzw. Umbau auf das tatsächlich benötig-
te Maß gegeben, als auch soziale Härten für die Eigentümer ausgeschlossen wer-
den. 

Da auf Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote verzichtet werden sollte, dürf-
ten sich aus den Erneuerungsmaßnahmen bei Privatgebäuden für den Eigentümer 
selbst keine sozialen Härten ergeben. 

Sollten Mieter ihre Wohnungen aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen räumen 
müssen, so kann eine Zwischenunterbringung in Ersatzobjekten oder der Bezug ei-
ner neuen Wohnung notwendig werden. Zur Vermeidung sozialer Härten können 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, z.B. Ausgleichszahlungen 
bei Umzug, Übernahme der Mietkosten usw., die sich aus der persönlichen Situati-
on ergeben und individuell erörtert werden müssen. 

Bei der sanierungsbedingten Verlagerung von Gewerbe- bzw. landwirtschaftlichen 
Betrieben ist stets darauf zu achten, dass betroffene Betriebe durch diese Maßnah-
men nicht nachhaltig wirtschaftlich geschädigt oder gar in ihrer Existenz gefährdet 
werden. Zur Abfederung oder Kompensation sanierungsbedingter Eingriffe können 
durch die Übernahme von Betriebsverlagerungskosten und anderer umzugsbeding-
ter Vermögensnachteile sowie Gewährung von Überbrückungshilfen oder Be-
triebsausfallkosten soziale Härten ausgeglichen werden; falls erforderlich, ist bei der 
Suche nach einem Ersatzbetriebsstandort aktive Unterstützung durch die Gemeinde 
angebracht. 

Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Verlauf der Sanierungsdurchführung Prob-
leme in Einzelfällen ergeben werden, die im Rahmen eines Sozialplanes gelöst 
werden müssen. 

Sind hiervon bei der Durchführung im konkreten Falle Grundstückseigentümer, Mie-
ter oder Gewerbetreibende betroffen, wird nach der jeweils rechtlichen Situation die 
für die Betroffenen schonendste Lösung zur Durchführung empfohlen, die stets auf 
freiwilliger Basis in die Praxis umgesetzt werden sollte. 

10.1 Empfehlungen zum weiteren Verfahrensablauf 

Für die weitere Vorbereitung und Durchführung der Sanierung wird folgende Ab-
wicklung für das Gebiet „Ortskern II“ vorgeschlagen: 

1. Behandlung des Ergebnisses der vorbereitenden Untersuchungen im Gemein-
derat der Gemeinde Baindt, insbesondere zustimmende Kenntnisnahme zum 
Neuordnungskonzept als Planungsleitlinie für die Sanierungsdurchführung. 

2. Beschluss des Gemeinderates über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes als Satzung. 

3. Ortsübliche Bekanntmachung der Sanierungssatzung. 
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4. Mitteilung der rechtsverbindlichen Sanierungssatzung an das Grundbuchamt 
zur Eintragung der Sanierungsvermerke in die Grundbücher der betroffenen 
Grundstücke. 

5. Förderung der privaten Mitwirkungsbereitschaft durch Öffentlichkeitsarbeit und 
allgemeine Information über die Sanierungsabsichten (z.B. Sanierungsbroschü-
re, u.a.). 
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11. Vorläufige Kosten- und Finanzierungsübersicht 

In die nachstehende Kosten- und Finanzierungsübersicht wurden auf der Basis der 
vorliegenden Untersuchungen und des erarbeiteten Maßnahmen- und Neuord-
nungskonzeptes aufgrund von Erfahrungswerten Kostenansätze für die Sanierung 
des Untersuchungsgebietes aufgenommen. 

Es wurden alle derzeit einschätzbaren Aufwendungen und Einnahmen ermittelt. Un-
ter Zugrundelegung der Städtebauförderungsrichtlinien Baden-Württemberg 
(StBauFR) wurden die zuwendungsfähigen Kosten sowie die anzurechnenden Ein-
nahmen ermittelt. Bei Neugestaltungsmaßnahmen der Straßen bzw. der Herstellung 
öffentlicher Stellplätze wurden die Flächen überschlägig ermittelt. Als Kostenansatz 
wurde, sofern die Kosten nicht geringer geschätzt wurden, die Obergrenze von ma-
ximal EUR 150,--/m² nach den Städtebauförderungsrichtlinien zugrunde gelegt. Die 
tatsächlichen Kosten und die Förderobergrenzen können auch hier erst vor Durch-
führung der Einzelmaßnahmen exakt ermittelt werden. 

In der nachstehenden Kosten- und Finanzierungsübersicht sind die förderfähigen 
Ausgaben eingestellt. Der Gemeinde Baindt wird empfohlen, in Kenntnis des zur 
Verfügung stehenden Förderrahmens, die Schwerpunkte in der Sanierungsdurch-
führung und Prioritäten bei der Umsetzung festzulegen. Insgesamt ergibt sich bei 
einem sehr sparsamen Einsatz von Mitteln für die Durchführung der Sanierung im 
Untersuchungsgebiet, nach Abzug der sanierungsbedingten Einnahmen, ein vor-
aussichtlich erforderlicher Förderrahmen von rund 1.500.000,00  €.  

Bei der Sanierungsdurchführung ist zu beachten, dass die Kommune Gemeinde 
Baindt neben dem 40%-igen Eigenanteil des Förderrahmens von derzeit 
333.333,00 € auch die ggf. nicht durch den Förderrahmen (zukünftige Erhöhungen 
vorbehalten) gedeckten sowie die nicht zuwendungsfähigen Eigenanteile bei eige-
nen Maßnahmen zu tragen hat. 

Auf dieser Grundlage wird vorläufig von folgenden sanierungsbedingten Ausgaben- 
und Einnahmenansätzen ausgegangen: 
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I. Sanierungsbedingte Ausgaben TEUR 
– einzeln – 

TEUR 
– gesamt – 

1. Vorbereitende Untersuchungen  10,0 

2. Weitere Vorbereitung der Sanierung 

 - Allgemeine städtebauliche Planung 
 - Bebauungspläne 
 - Wettbewerbe 
 - Sonder- und Fachgutachten 
 - Öffentlichkeitsarbeit  
 

 
 

30,0 
20,0 
20,0 
15,0 

5,0 

90,0 

3. Grunderwerbe 

 - Zwischenerwerb zur Reprivatisierung  
        Fischer-Areal 
 - Grunderwerb für Erschließungs- 
    maßnahmen 
 

 

 

1.630,0 
 

80,0 

1.710,0 

4. Ordnungsmaßnahmen 

 - Bodenordnung / Vermessung 
 - Abbruch Marsweiler Straße 2, 2/1 
 - Sonstige Gebäudeabbrüche 
 - Entwicklung und Erschließung  
        Fischer-Areal 
 - Rekultivierung Alte B 30  
        (16.300 m² x 49 €/m²) 
 - Aufwertung Ortseingangsbereich 
 - Aufwertung des Dorfplatzes 
 

 

20,0 
100,0 

30,0 
250,0 

 
250,0 

 
250,0 

60,0 
 

960,0 

5. Baumaßnahmen 

 - Modernisierung Klosterhof 4 
 - Private Modernisierungs- und 
   Instandsetzungsmaßnahmen: 

  3 Modernisierungen à 20,0 T€ 

 

170,0 

60,0 

230,0 

6. Sonstige Maßnahmen   

7. Sanierungsträger  120,0 

Sanierungsbedingte Ausgaben 

Gesamt 

 3.120,0 
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II. Sanierungsbedingte Einnahmen TEUR 
– einzeln – 

TEUR 
– gesamt – 

Grundstückserlöse / Wertansätze 

Ausgleichsbeträge 

Sonstige Einnahmen 

 

 

 

1.620,0 

 

 

 

III. Förderrahmen  1.500,00 

(Nachrichtlich: bisher anerkannter 
Förderrahmen) 

 833,00 

Die vorliegende Kosten- und Finanzierungsübersicht ist im jährlich zu erstellenden 
Sachstandsbericht nach dem Stand der jeweiligen Planungen fortzuschreiben und 
an das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg weiterzuleiten. 
Erforderlichenfalls sind Erhöhungen der Finanzhilfen zu beantragen. 
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12. Anhang zur Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange 
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